
§ 3 Abs. 1 BORA wird um folgenden Satz 2 ergänzt:  

Der Rechtsanwalt darf in einem laufenden Mandat auch keine Vermögenswerte von dem Mandanten 

und/oder dem Anspruchsgegner zum Zweck der treuhänderischen Verwaltung oder Verwahrung für 

beide Parteien entgegennehmen.  


